
„Einen sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache.“ 
 

Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), römischer Staatsmann, Redner und Schriftsteller 
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1 Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium unmittelbar nach 
Schulabschluss können in voller Höhe abziehbar sein 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Urteilen vom 28.7.2011 entschieden, dass das seit 2004 geltende 
Abzugsverbot für Kosten eines Erststudiums und einer Erstausbildung der Abziehbarkeit beruflich 
veranlasster Kosten für eine Erstausbildung oder für ein Erststudium auch dann nicht entgegensteht, wenn 
der Steuerpflichtige diese Berufsausbildung unmittelbar im Anschluss an seine Schulausbildung 
aufgenommen hatte.  

In einem der vom BFH entschiedenen Fälle nahm ein Steuerpflichtiger eine Ausbildung zum Berufspiloten 
auf. Hierfür entstanden ihm Aufwendungen von annähernd 28.000 €. In dieser Höhe beantragte er mit 
seiner Einkommensteuererklärung 2004 einen Verlustvortrag festzustellen. Er berief sich darauf, dass diese 
Ausbildungskosten vorweggenommene Werbungskosten für seine künftige nicht selbstständige Tätigkeit 
als Pilot sind. Im anderen Streitfall hatte eine Steuerpflichtige ihre Schulausbildung 2004 mit dem Abitur 
abgeschlossen und anschließend das Medizinstudium aufgenommen. Auch sie machte ihre 
Aufwendungen für das Studium als vorweggenommene Werbungskosten geltend und beantragte 
ebenfalls eine entsprechende Verlustfeststellung.  

Die Finanzämter lehnten die beantragten Verlustfeststellungen ab. Sie beriefen sich dazu auf die ab 2004 
geltende Regelung, die bestimmt, dass Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige 
Berufsausbildung und für ein Erststudium bei der Einkünfteermittlung nicht abziehbar sind, wenn die 
Aufwendungen nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden.  

Der BFH entschied jedoch, dass aus dem Einkommensteuergesetz kein solches generelles Abzugsverbot 
folgt. In beiden Fällen sind die Kosten der Ausbildung hinreichend konkret durch die spätere Berufstätigkeit 
der Steuerpflichtige veranlasst, so dass sie als vorweggenommene Werbungskosten berücksichtigt 
werden müssten. 

Anmerkung: In seiner Entscheidung weist der BFH jedoch ausdrücklich darauf hin, dass 
Bildungsaufwendungen, die nicht in einem konkreten Zusammenhang zu einer zukünftigen beruflichen 
Tätigkeit stehen, lediglich als Sonderausgaben abziehbar sind. Besteht jedoch ein konkreter 
Zusammenhang zwischen diesen Aufwendungen und einer beruflichen Tätigkeit, schließt das 
Einkommensteuergesetz den Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug nicht aus. 

Das Finanzministerium will aller Voraussicht nach das Urteil nicht mit einem Nichtanwendungserlass 
belegen, dafür aber das Einkommensteuergesetz ändern. Grundsätzlich sollten Aufwendungen für das 
Studium dennoch fortan geltend gemacht und eine entsprechende Verlustfeststellung beantragt werden. 
Werbungskosten können sein: Aufwendungen für Kurse, Lehrgänge, Tagungen sowie Studien- und 
Prüfungsgebühren. Ferner zählen hierzu die Kosten für Lernmaterialien, Fachbücher oder Kopien. 
Abschreibungen können sich auf Arbeitsmittel wie den Laptop ergeben. Das Gleiche gilt für Fahrtkosten zur 
Ausbildungsstätte. 

2 Vergütung für das Praktikum eines Studenten kann für Kindergeld 
nachteilig sein 

Mit Urteil vom 9.6.2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Vergütung für ein Praktikum 
während des Studiums zu den für den Bezug des Kindergelds schädlichen Einnahmen zählt und nicht um 
die Kosten für Miete und Verpflegungsmehraufwand gekürzt werden kann, wenn gleichzeitig der Wohnsitz 
am Studienort aufgegeben wird. Derartige Aufwendungen für die auswärtige Unterbringung des Kindes in 
Ausbildung sind durch den Jahresgrenzbetrag für eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes von 8.004 € 
abgegolten. 



 

MANDANTENINFO OKT 11• SEITE 3 VON9 

Im Streitfall unterbrach ein Kind, das seinen Lebensmittelpunkt unverändert im Haus der Eltern beibehalten 
hatte, sein Studium im Inland und gab seine Wohnung am Studienort auf, um in den USA ein 
berufsbezogenes Praktikum zu absolvieren. Die Praktikantenvergütung und seine außerhalb des 
Inlandsstudiums erzielten übrigen Einkünfte und Bezüge überstiegen den Jahresgrenzbetrag.  

Der BFH verneinte den Anspruch auf Kindergeld. Da das Kind seine Wohnung am Studienort aufgegeben 
hatte, könnten die Miet- und Verpflegungsmehraufwendungen nicht unter dem Gesichtspunkt der 
doppelten Haushaltsführung bei der Ermittlung seiner Auslandseinkünfte abgezogen werden.  

3 Schweiz und Deutschland paraphieren Steuerabkommen 

Zwischen der Schweiz und Deutschland wurde ein Steuerabkommen paraphiert. Das Abkommen, das 
Anfang 2013 in Kraft treten soll, umfasst insbesondere folgende Punkte: 

• Künftige Kapitalerträge und -gewinne sollen unmittelbar über eine Abgeltungsteuer erfasst 
werden. Der einheitliche Steuersatz wurde auf 26,375 % festgelegt. Dies entspricht dem in 
Deutschland geltenden Abgeltungsteuersatz einschließlich Solidaritätszuschlag.  

• Um zu verhindern, dass unversteuertes Geld in der Schweiz angelegt wird, können die deutschen 
Behörden in beschränktem Maße Auskunftsgesuche stellen, die den Namen des Kunden, jedoch 
nicht zwingend den Namen der Bank enthalten müssen.  

• Zur Nachbesteuerung bestehender Bankbeziehungen in der Schweiz soll Personen mit Wohnsitz in 
Deutschland – einmalig – die Möglichkeit gewährt werden, eine pauschal bemessene Steuer zu 
entrichten. Die Höhe dieser Steuerbelastung liegt zwischen 19 und 34 % des 
Vermögensbestandes und wird festgelegt aufgrund der Dauer der Kundenbeziehung sowie des 
Anfangs- und Endbetrages des Kapitalbestandes. Anstelle einer solchen Zahlung können die 
Betroffenen ihre Bankbeziehung in der Schweiz gegenüber den deutschen Behörden offenlegen.  

• Die Durchführung des Freistellungsverfahrens für schweizerische Banken in Deutschland wird 
vereinfacht und die Pflicht zur Anbahnung von Kundenbeziehungen über ein Institut vor Ort 
aufgehoben. Ebenfalls gelöst wurde die Problematik des Kaufs steuererheblicher Daten. Zum Paket 
gehört auch die Lösung möglicher Strafverfolgung von Bankmitarbeitern. 

4 Luxushandy keine Betriebsausgabe 

Mit Urteil vom 14.7.2011 hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) zur Frage der Angemessenheit von 
Betriebsausgaben Stellung genommen.  

In der Einkommensteuererklärung 2007 machte ein Zahnarzt Abschreibungen für ein zum Preis von 5.200 € 
gekauftes Handy als Betriebsausgaben der Zahnarztpraxis geltend. Bei dem Handy handelt es sich um ein 
handgefertigtes, hochwertiges Telefon eines Herstellers von Luxus-Mobiltelefonen. 

Das FG führte dazu u. a. aus: Bei der Beantwortung der Frage, ob Aufwendungen, die die Lebensführung 
berühren, im einkommensteuerlichen Sinne unangemessen sind, muss auf die Anschauung breitester 
Bevölkerungskreise abgestellt werden. Eine betriebliche Veranlassung zur Anschaffung des Handys ist 
wegen der zahnärztlichen Bereitschaftsdienste unbestritten. Für die berufliche Tätigkeit hätte es allerdings 
ausgereicht, wenn er seine Erreichbarkeit durch ein gewöhnliches Mobilfunkgerät sicher gestellt hätte.  

Daher ist es nicht nachvollziehbar, warum ein Zahnarzt ein Luxushandy zur Sicherstellung seiner 
Erreichbarkeit erwerben muss, wo er dies auch zu einem wesentlich geringeren Preis erreichen könnte. 
Der Betriebsausgabenabzug wurde folglich versagt. 
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5 Zumutbare Belastung bei den Krankheitskosten verfassungswidrig? 

Das „Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung“ regelt den Sonderausgabenabzug der Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge neu. Die Versicherungsbeiträge für die Basisversicherung sind nun 
unbeschränkt als Sonderausgaben abziehbar. Auch wenn die Krankenversicherung grundsätzlich sämtliche 
Aufwendungen für die Basisversorgung abdeckt, bleiben speziell in der gesetzlichen Krankenversicherung 
bei Inanspruchnahme bestimmter Leistungen Zuzahlungen durch den Versicherten zu leisten.  

Laut dem Bundesverband der Lohnsteuerhilfevereine müssen jedoch Krankheitskosten vollständig – ohne 
Reduzierung um die sog. zumutbare Belastung – als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden 
können.  

Betroffen sind insbesondere die Praxisgebühr, Zuzahlungen zu Arznei-, Heil- und medizinischen Hilfsmitteln, 
Zuzahlungen zu stationärer Krankenhausbehandlung, Zuzahlungen zu Rehabilitation, Eigenanteil der 
Aufwendungen für Zahnersatz. Nicht betroffen sind dagegen Aufwendungen für Sehhilfen. 

Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der zumutbaren Belastung bei Krankheitskosten ist derzeit ein 
Verfahren beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) anhängig.  

Bei Steuerpflichtigen, die privat krankenversichert sind und bei denen folglich keine gesetzlichen 
Zuzahlungen anfallen, sind dennoch ebenfalls bestimmte Leistungen durch die Berücksichtigung der 
zumutbaren Belastung ausgeschlossen. Zum Beispiel wenn sie aus dem Selbstbehalt für Leistungen, die 
der Basisversorgung zuzurechnen sind, resultieren oder sie sich wegen Kostenerstattungsantragsverzicht 
zur Erlangung einer Beitragsrückerstattung ergeben. 

Es wird empfohlen, künftig grundsätzlich alle Belege für Krankheitskosten zu sammeln und den Abzug als 
außergewöhnliche Belastung zu beantragen – und zwar unabhängig davon, ob sie offensichtlich unter dem 
Betrag der zumutbaren Belastung liegen oder nicht. Wenn der Abzug der Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Belastung durch das Finanzamt – wie zu erwarten ganz oder teilweise – unterbleibt, 
sollte Einspruch eingelegt und unter Hinweis auf das genannte Klageverfahren beim FG das Ruhen des 
Verfahrens aus Zweckmäßigkeitsgründen beantragt werden. 

6 EuGH-Vorlage zum Reverse-Charge-Verfahren bei Bauleistungen 

Während im Regelfall der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer abzuführen hat, schuldet u. a. für 
Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von 
Bauwerken dienen, mit Ausnahme von Planungs- und Überwachungsleistungen, der Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuer, wenn er selbst ebenfalls solche Leistungen erbringt. Die Regelung beruht auf der 
Ermächtigung des Rates vom 30.3.2004 zum Reverse-Charge-Verfahren „bei der Erbringung von 
Bauleistungen an einen Steuerpflichtigen“.  

Mit Beschluss vom 30.6.2011 hat der Bundesfinanzhof (BFH) dem Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) Zweifelsfragen zur Vereinbarkeit der Regelung zum sog. Reverse-Charge-Verfahren vorgelegt. Die 
Finanzverwaltung geht davon aus, dass der Leistungsempfänger beim Bezug einer Bauleistung nur dann 
Steuerschuldner ist, wenn zumindest 10 % seines „Weltumsatzes“ im Vorjahr aus derartigen 
Bauleistungen besteht. Ausgangspunkt des Rechtsstreits war, ob die Steuerpflichtige die „10-%-Grenze“ 
überschritten hat.  

Die Entscheidung des EuGH hat nicht nur für die Vergangenheit Bedeutung. Die Ermächtigung wurde zwar 
mit Wirkung zum 1.1.2008 durch eine Regelung zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft in der Richtlinie 
selbst ersetzt. Diese Regelung verwendet den Begriff „Bauleistungen“ und nimmt ausdrücklich auf die 
Regelung Bezug, wonach die Mitgliedstaaten „die Erbringung bestimmter Bauleistungen“ als Lieferungen 
betrachten können.  
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Anmerkung: Nach Auffassung des BFH ist nicht ausgeschlossen, dass die Vorschrift in der derzeit 
praktizierten Form überhaupt nicht anwendbar ist, weil für jeweils zwei betroffene Steuerpflichtige große 
Unsicherheiten bestehen. Das Thema „Reverse-Charge-Verfahren“ ist insgesamt sehr komplex und daher 
auch kompliziert. Hierzu beraten wir Sie gerne.  

7 Ferienhaus nicht von der Erbschaftsteuer befreit 

Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem anderen Ehegatten Eigentum oder 
Miteigentum an einem im Inland gelegenen, zu eigenen Wohnzwecken genutzten Haus 
(Familienwohnheim) verschafft, sind erbschaftsteuerbefreit.  

Ein Familienwohnheim ist jedoch nur dann gegeben, wenn der übertragene Grundbesitz den Mittelpunkt 
des familiären Lebens bildet und nicht (nur) als Feriendomizil genutzt wird. Vor diesem Hintergrund geht 
das Finanzgericht Münster davon aus, dass Voraussetzung für die Steuerbefreiung bei der Erbschaftsteuer 
ist, dass der übertragene Grundbesitz den Mittelpunkt des familiären Lebens der Ehegatten bzw. der 
Familie bildet. Dies ist bei einem typischen Ferienhaus nicht der Fall. 

Anmerkung: Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zu der Frage, wie der Begriff „Familienwohnheim” zu 
bestimmen ist, liegen nicht vor. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde deshalb zugelassen und ist unter 
dem Aktenzeichen II R 35/11 anhängig. 

8 Annahme eines sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisses zwischen Ehegatten 

Die Annahme eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses zwischen Ehegatten bzw. 
einer Kapitalgesellschaft, die vom Ehemann beherrscht wird, und seiner Ehefrau darf und muss davon 
abhängig gemacht werden, dass die Beschäftigung auch tatsächlich im vereinbarten Umfang ausgeübt 
worden ist. Es reicht nicht, dass die Beschäftigung ernstlich vereinbart und angemessen entlohnt wird. 

In einem vom Landessozialgericht Baden-Württemberg entschiedenen Fall vom 1.3.2011 war eine 
Ausübung der Tätigkeit in dem vereinbarten Umfang aus gesundheitlichen Gründen gar nicht möglich. Es 
lag demnach kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor. 

9 Gesetzliche Unfallversicherung bei einer Betriebsfeier 

In vielen Unternehmen werden regelmäßig Betriebsausflüge unternommen oder Betriebsfeiern 
veranstaltet. Diese dienen i. d. R. dem Zweck, das Betriebsklima und die Verbundenheit der Belegschaft zu 
fördern und damit auch die Arbeitsfreude und die Leistungsfähigkeit zu steigern. Zur Frage des 
Versicherungsschutzes bei solchen Veranstaltungen hat die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
klargestellt, dass ein Betriebsausflug oder eine Betriebsfeier zur Arbeit zählt. Sie stehen daher unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn sie von der Unternehmensleitung selbst veranstaltet oder getragen 
werden, alle Mitarbeiter eingeladen sind und sie das Betriebsklima und die Verbundenheit der Belegschaft 
fördern sollen. Ist dagegen nur eine ausgewählte Gruppe – z. B. die Einkaufsabteilung – eingeladen, 
handelt es sich nicht um eine Gemeinschaftsveranstaltung und die Teilnehmer sind somit nicht versichert. 
Anders liegt der Fall, wenn aufgrund der Unternehmensgröße keine gemeinsame Veranstaltung möglich 
ist. Hier besteht auch bei Veranstaltungen einzelner Niederlassungen Versicherungsschutz.  

Der Versicherungsschutz gilt bis zum Ende der Veranstaltung. Doch wann genau ist eine solche 
Veranstaltung zu Ende? Bei einem Betriebsausflug ist das i. d. R. eindeutig, doch wie bei einer 
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Betriebsfeier? Eindeutig ist die Sachlage, wenn der Chef oder der Betriebsleiter das Ende der Feier 
ankündigt oder wenn sie nicht mehr von der Autorität des Betriebsleiters bzw. vom Chef getragen wird.  

Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für die Dauer der Veranstaltung selbst, sondern auch für die Wege 
von und zum Ort der Veranstaltung. Neben der Stammbelegschaft sind auch Zeitarbeitnehmer während 
der Teilnahme an einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung des Entleihbetriebes versichert, wenn 
sie hierzu wie ihre festangestellten Kollegen eingeladen sind. 

10 Kündigung wegen verspäteter Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit 

Das Hessische Landesarbeitsgericht hat mit Urteil v. 17.8.2011 entschieden, dass wiederholte 
Verletzungen der Anzeigepflicht bei Arbeitsunfähigkeit nach erfolgter Abmahnung eine ordentliche 
Kündigung rechtfertigen können. 

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Arbeitnehmer war seit Mai 1993 als Vorarbeiter tätig. 
In der Vergangenheit war er wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, meistens wegen Beschwerden an der 
Lendenwirbelsäule. Bereits im Jahre 2003 erinnerte der Arbeitgeber ihn schriftlich daran, eine Erkrankung 
unverzüglich, das heißt möglichst noch vor Dienstbeginn, der Personalabteilung anzuzeigen, damit das 
Personal anderweitig disponiert werden könne. Der Arbeitnehmer zeigte in der Folgezeit zwischen 2003 
und 2009 seine Arbeitsunfähigkeit dennoch sechs Mal verspätet an und wurde dafür vier Mal abgemahnt. 
Am 1.9.2009 meldete er wiederum nicht unverzüglich seine Arbeitsunfähigkeit und wurde deshalb vom 
Arbeitgeber fristlos, hilfsweise ordentlich gekündigt. 

Die Richter des Hessischen Landesarbeitsgerichts entschieden hierzu, dass die wiederholte Verletzung der 
Meldepflicht bei Erkrankung nach erfolgloser Abmahnung die ordentliche Kündigung rechtfertigt. Die Pflicht 
zur unverzüglichen Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlicher Dauer ergibt sich aus dem 
Gesetz. Sie besteht unabhängig von der Pflicht zur Vorlage einer ärztlichen 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Nach der Anzahl der Pflichtverstöße des Arbeitnehmers, trotz erhaltener 
Abmahnungen, überwiegt das Interesse des Arbeitgebers an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
Zudem fällt dem Arbeitnehmer als Vorarbeiter noch eine herausgehobene Rolle zu. 

11 Erlaubte Tätigkeiten während Arbeitsunfähigkeit 

Grundsätzlich gilt ein Arbeitnehmer als arbeitsunfähig, wenn er seine vertraglich geregelte Tätigkeit 
aufgrund seines Gesundheitszustands nicht ausüben kann. So ist entscheidend, welche Arbeiten vom 
Arbeitnehmer verrichtet werden. Ein Mitarbeiter im Büro kann beispielsweise mit einem verstauchten 
Knöchel i.d.R. seine Tätigkeiten verrichten, ein Paketbote dagegen nicht. 

Arbeitsunfähigkeit bedeutet jedoch nicht gleichzeitig Bettruhe. Es ist arbeitsunfähigen Arbeitnehmern 
durchaus gestattet, z. B. einzukaufen, spazieren zu gehen oder auch Freunde zu besuchen. Entscheidend 
ist, dass der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nichts unternimmt, was seiner Genesung entgegensteht. 

Diese Grundsätze sind auch auf eine grundsätzlich erlaubte Nebentätigkeit zu übertragen. In der Praxis 
bedeutet dies, dass der Arbeitnehmer diese Nebentätigkeit ausüben kann, sofern dadurch der 
Heilungsprozess nicht negativ beeinflusst wird.  

12 Befristung von Urlaubsansprüchen  

Nach dem Bundesurlaubsgesetz muss der Erholungsurlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und 
genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist danach nur statthaft, 
wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im 
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Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahrs gewährt 
und genommen werden. 

In einem Fall aus der Praxis war ein Arbeitnehmer seit 1991 bei seinem Arbeitgeber beschäftigt. Sein 
jährlicher Urlaubsanspruch betrug 30 Arbeitstage. Vom 11.1.2005 bis 6.6.2008 war der Arbeitnehmer 
durchgehend arbeitsunfähig erkrankt. Im weiteren Verlauf des Jahres 2008 gewährte ihm der Arbeitgeber 
an 30 Arbeitstagen Urlaub. Die Richter des Bundesarbeitsgerichts hatten nun zu entscheiden, ob dem 
Arbeitnehmer ein aus den Jahren 2005 bis 2007 resultierender Anspruch auf 90 Arbeitstage Urlaub 
zusteht. 

Sie kamen zu dem Entschluss, dass der vom Arbeitnehmer erhobene Urlaubsanspruch spätestens mit 
Ablauf des 31.12.2008 unterging. Mangels abweichender einzel- oder tarifvertraglicher Regelungen verfällt 
der am Ende des Urlaubsjahrs nicht genommene Urlaub, sofern kein Übertragungsgrund (dringende 
betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe) vorliegt. Dies ist jedenfalls in den 
Fällen anzunehmen, in denen der Arbeitnehmer nicht aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, etwa 
aufgrund von Arbeitsunfähigkeit, an der Urlaubnahme gehindert ist. Übertragene Urlaubsansprüche sind in 
gleicher Weise befristet. Wird ein zunächst arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer im Kalenderjahr 
einschließlich des Übertragungszeitraums so rechtzeitig gesund, dass er – wie hier – in der verbleibenden 
Zeit seinen Urlaub nehmen kann, erlischt der aus früheren Zeiträumen stammende Urlaubsanspruch 
genauso wie der Anspruch, der zu Beginn des Urlaubsjahrs neu entstanden ist. 

Anmerkung: Die Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Arbeitnehmer Urlaubsansprüche über 
mehrere Jahre ansammeln können, hat das Gericht offengelassen. 

13 Änderungen zum Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen 

Am 3.8.2011 wurde das „Gesetz zur Anpassung der Vorschriften über den Wertersatz bei Widerruf von 
Fernabsatzverträgen und über verbundene Verträge“ im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit traten die 
Änderungen zum Widerrufsrecht am 4.8.2011 in Kraft.  

Im Bürgerlichen Gesetzbuch wurde eine neue, eigenständige Regelung zum Wertersatz für gezogene 
Nutzungen bei Fernabsatzverträgen eingefügt. Außerdem wird der Wertersatz wegen Verschlechterung 
der Ware geändert. So muss der Verbraucher jetzt nur dann Wertersatz für eine Verschlechterung der 
Sache leisten, soweit diese Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der 
über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht, und wenn er spätestens bei 
Vertragsabschluss in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist.  

Anmerkung: Für alle betroffenen Händler ist es ratsam, ihre Muster-Widerrufsbelehrungen anzupassen. Ein 
aktuelles Muster für die Widerrufsbelehrung und eine Rückgabebelehrung finden Sie im Bundesgesetzblatt 
2011 I S. 1602 ff. (www.bgkl.de - kostenloser Bürgerzugang – Bundesgesetzblatt Teil 1 - Nr. 41). 
Gesetzlich ist eine Übergangsfrist für die Verwendung der Muster-Widerrufsbelehrung bis zum 4.11.2011 
vorgesehen.  

14 Platzmietpauschale bei Verkauf eines gebrauchten Pkw 

„Beauftragt der Fahrzeugeigentümer einen gewerblichen Autohändler gegen Entgelt (Provision) damit, sein 
Fahrzeug auf dessen Firmengelände anzubieten und im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu 
verkaufen (Vermittlungsvertrag), so ist das damit verbundene Vertragsverhältnis regelmäßig als 
entgeltliche Geschäftsbesorgung mit Dienstvertragscharakter einzuordnen“, so der Bundesgerichtshof in 
seiner Entscheidung vom 13.1.2011. 
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Bei einer Klausel, in der eine sog. Werbemittel- und Platzmietpauschale verlangt wird, handelt es sich um 
eine Nebenpreisabrede. Die Hauptleistungspflicht des Autohändlers besteht in der Vermittlung des 
Verkaufs des ihm übergebenen Fahrzeugs. Im Gegenzuge schuldet der Kunde die vereinbarte – 
erfolgsabhängige – Provision. Die Bewerbung und Vorführung sowie die Bereitstellung, Sicherung und 
Pflege des Pkw auf dem Gelände des Händlers dienen nicht unmittelbar dem Interesse des Kunden, 
sondern in erster Linie dem eigenen Interesse des Händlers, einen Verkauf zu vermitteln, hierfür die 
verabredete Provision zu erlangen und sich gegen etwaige Ersatzansprüche des Kunden zu sichern.  

Dementsprechend werden diese Leistungen üblicherweise nicht gesondert berechnet, sondern mit der 
vereinbarten Provision abgegolten. Die hiervon abweichende Regelung stellt eine unangemessene 
Benachteiligung des Kunden dar. Bei längerer Standdauer kann die aufgelaufene Summe der Werbemittel- 
und Platzmietpauschale den Betrag der vereinbarten Provision übersteigen, sodass der Autohändler an 
einer alsbaldigen erfolgreichen Verkaufsvermittlung wirtschaftlich kein Interesse hat und hierdurch der 
eigentliche Vertragszweck gefährdet wird.  

15 Veranstalter eines „Public-Viewing-Events“ haftet 

Ein Veranstalter eines „Public-Viewing-Events“ ist für die Sicherheit von Zuschauern auf einer Sitztribüne 
verantwortlich und wird nicht durch eine ordnungsbehördliche Genehmigung entlastet. Dies hat das 
Oberlandesgericht (OLG) Hamm mit Urteil vom 5.11.2010 entschieden. 

In dem Fall aus der Praxis zeigte eine Event-GmbH während der Fußballweltmeisterschaft 2006 im Rahmen 
eines „Public-Viewing-Events“ Länderspiele und errichtete hierzu mit ordnungsbehördlicher Genehmigung 
eine dreistöckige Sitztribüne, die nicht mit Geländern abgesichert war. Aus dem Stand stürzte ein 
Zuschauer gemeinsam mit einem anderen Zuschauer aus 80 cm Höhe zu Boden und brach sich hierbei den 
Arm. Daraufhin war er mehrere Monate arbeitsunfähig und verlangte vom Veranstalter Schmerzensgeld 
und Schadensersatz.  

Die Richter des OLG kamen zu dem Entschluss, dass der Veranstalter des „Public-Viewing-Events“ seine 
Verkehrssicherungspflichten verletzt hat und daher dem verletzten Zuschauer für die entstandenen 
Schäden haftet. Der Veranstalter sei für die Sicherheit der auf der Sitztribüne stehenden Zuschauer 
verantwortlich und werde nicht durch die ordnungsbehördliche Genehmigung entlastet, führten die Richter 
aus. Dem Zuschauer wurde jedoch ein Mitverschulden an dem Unfall gegeben. So sei die Gefahr bei 
wiederholten tumultartigen Bewegungen unter den Zuschauern auf der Bühne offensichtlich gewesen. Der 
Zuschauer hätte sich durch vorsichtiges Verhalten vor Schaden schützen und den Tribünenrand meiden 
können. 

16 Kurz notiert ... 

16.1 BAföG-Förderung bei mehrfachem Wechsel des Studienfachs:  

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 30.6.2011 entschieden, dass bei der Berechnung des 
Zeitpunktes, ab dem die Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für ein Studium 
nach Fachrichtungswechsel nur noch als verzinsliches Bankdarlehen gewährt wird, die Fachsemester aller 
vorangegangenen, nicht abgeschlossenen Studiengänge zu berücksichtigen sind. 

16.2 Fälligkeitstermine 
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 Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 10.10.2011 

Sozialversicherungsbeiträge 27.10.2011 

 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

17 In eigener Sache ... 

Zunächst bitte ich um Beachtung, dass die Kanzlei am 31/10/2011 geschlossen sein wird. Ab Mittwoch, 
dem 02/11/2011 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 

Heute nur in stillem Gedenken an einen lieben Menschen. 

 

 

Christine Hartwig StBin  


